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1 Anlass und –erfordernis 

Mit der 9. Änderung des B-Planes Nr. 295 soll im Wohnpark Mesum zwischen der Straße 

„Schulten Sundern“ und „Schultenhof“ für das nachfolgend abgegrenzte Grundstück bzw. 

den abgegrenzten Teilbereich des Flurstücks 317 das hier festgesetzte Gewerbegebiet (GE) 

wieder in ein Mischgebiet (MI) umgewandelt werden. Diese Nutzungszuweisung galt bereits 

vor Durchführung der 8. Änderung des Bebauungsplanes. 

 

 
 

Abbildung 1: Abgrenzung der vorgesehenen 9.Änderung B-Plan Nr. 295 mit den vorgesehenen 

Festsetzungen, Quelle Planunterlage: Stadt Rheine 

 

Die innerhalb des vorgesehenen Änderungsbereichs vorhandene Betriebsleiterwohnung soll 

vom nördlich angrenzenden Gewerbebetrieb und Gewerbegrundstück entkoppelt werden, da 

hier künftig eine vom Gewerbebetrieb getrennte Nutzung vorliegen wird. Weitere Angaben 

sind der Begründung zur 9. Änderung des B-Planes zu entnehmen.  

 

Das Bauleitplanverfahren dieser 9. Änd. des Bebauungsplanes Nr. 295 wird im beschleunig-

ten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt; ein Umweltbericht und die Anwendung 

der Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht sind nicht erforderlich.  

 

Unabhängig von der Eingriffsregelung müssen dennoch die Artenschutzbelange bei allen 

Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden. Eine 

Prüfung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird hiermit 

vorgelegt. 
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2 Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12.12.2007 und 29.07.2009 

(1.3.2010 in Kraft) wurde das deutsche Artenschutzrecht an die europarechtlichen Vorgaben 

angepasst. Vor diesem Hintergrund müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanver-

fahren und baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden, sie gelten unmittelbar 

und unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung.  

 

Die Bestimmungen des nationalen sowie internationalen Artenschutzes werden über die Pa-

ragraphen 44, 45 und 67 BNatSchG erfasst. Dabei wird unterschieden zwischen besonders 

und streng geschützten Arten. In § 7 Abs. 2 BNatSchG wird definiert, welche Tierarten wel-

chem Schutzstatus zugeordnet werden.  

 

Nach § 44 (5), Satz 5 sind die national besonders geschützten Arten (und darunter fallen 

auch die streng national geschützten Arten) von den Verbotstatbeständen in Planungs- und 

Zulassungsvorhaben pauschal freigestellt. Die Verbotstatbestände gelten demnach aus-

schließlich für FFH-Anhang-IV-Arten, die europäischen Vogelarten und für Arten, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind.   

Nach § 44 (5), Sätze 2-3 sind die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3, und im Hinblick auf 

damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tierarten nach Nr. 1, 

aber nur relevant, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-

troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten 

bleibt. Gegebenenfalls lassen sich diese Verbote durch artenschutzrechtliche Vermeidungs-

maßnahmen abwenden. Dies schließt die sog. „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ 

(↔ CEF-Maßnahmen gem. Europäischer Kommission) nach § 44 (5) Satz 3 mit ein. 

 

Die Abarbeitung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ori-

entiert sich an der gemeinsamen Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010 „Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“. Hierbei wird ein fest 

umrissenes Artenspektrum (sog. planungsrelevante Arten) einem besonderen dreistufigen 

Prüfverfahren unterzogen. 

 

 

Stufe I: Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren 

 

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Rheine Mesum, zwischen der 

„Dechant-Römer-Straße“, „Schulten Sundern“ sowie „Am Schultenhof“. Während südlich des 

Plangebietes eine reine Wohnnutzung vorherrscht, befinden sich nördlich und südöstlich des 

Plangebietes Gewerbebetriebe. Unmittelbar östlich führt die Straße „Schulten Sundern“ in 

das angrenzende Gewerbegebiet. Östlich davon wird eine kleine Restfläche zwischen De-

chant-Römer-Straße und der B 481 „Emsdettener Damm“ noch als landwirtschaftliche Acker-

fläche genutzt. Das Plangebiet selbst ist mit einem Wohnhaus bestanden. Die westliche Teil-

fläche wird als Ziergarten genutzt, östlich des Wohnhauses befindet sich eine kleine Margeri-

tenwiese, sie ist von einem ca. 1 m hohen Wall umgeben ist. In der östlichsten Planecke 

steht eine Stieleiche (Stammdurchmesser ca. 70 cm).  
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Mit der 9. Änderung des B-Planes Nr. 295 ist die Festsetzung eines Mischgebietes vorgese-

hen. Die Weiternutzung der hier vorhandenen Bebauung wird dadurch gesichert, dass mit 

der Entkoppelung vom nördlich angrenzenden Gewerbebetrieb die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine eigenständige Wohnnutzung geschaffen werden.  

 

 

Hinweise auf Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten liegen nicht vor. Unter Be-

rücksichtigung der vorgesehenen Planung sowie aufgrund der vorhandenen Nutzung und 

Lage des Plangebietes wurde auf spezielle faunistische Erfassungen verzichtet.   

 

Das Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ gibt für das 

Messtischblatt 3710/4 Rheine folgende planungsrelevante Artengruppen an: 3 Fledermaus-

arten, 25 Vogelarten sowie den Fischotter als Säugetier.  

 

Bei der Auswahl der im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung vorkommenden Bio-

toptypen reduzieren sich diese Angaben auf folgende Arten (sh. Tab. 1): 

 

Tabelle 1: Liste der planungsrelevanten Arten, Messtischblatt 3710, Quadrant 4, in den Lebens-

raumtypen des Plangebietes lt. FIS1 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen Säume 
(Saeu), Gärten (Gaert), Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude (Gebaeu) 

Art Status 
Erhaltungszu-

stand 
in NRW (ATL) 

 
Saeu  Gaert  Gebaeu  

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name  
 

Säugetiere 

Nyctalus leisleri  Kleinabendsegler  
Nachweis ab 2000 vor-

handen 
U 

  
Na (FoRu) 

Nyctalus noctula  Abendsegler  
Nachweis ab 2000 vor-

handen 
G 

 
(Na) Na (Ru) 

Pipistrellus pipistrel-
lus  

Zwergfledermaus  
Nachweis ab 2000 vor-

handen 
G 

  
Na FoRu! 

Vögel 

Accipiter gentilis  Habicht  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G↓ 

  
Na 

 

Accipiter nisus  Sperber  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
Na Na 

 

Alcedo atthis  Eisvogel  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

  
(Na) 

 

Anthus trivialis  Baumpieper  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

 
(FoRu

)   

Asio otus  Waldohreule  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

 
(Na) Na 

 

Athene noctua  Steinkauz  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G↓ 

 
Na 

(FoRu
) 

FoRu! 

Bubo bubo  Uhu  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
(Na) 

 
(FoRu) 

Buteo buteo  Mäusebussard  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
(Na) 

  

                                                
1  Internet Abruf am 2017-05-16 http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/37104 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/raum/glossar/saeu
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/raum/glossar/gaert
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/raum/glossar/gebaeu
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/37104?&saeu=1&gaert=1&gebaeu=1&sd=true
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6520
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6520
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6510
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6510
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103166
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103166
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102974
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102974
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102976
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102976
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
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Cuculus canorus  Kuckuck  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U↓ 

  
(Na) 

 

Delichon urbicum  Mehlschwalbe  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

 
(Na) Na FoRu! 

Dryobates minor  Kleinspecht  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

  
Na 

 

Dryocopus martius  Schwarzspecht  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
Na 

  

Falco tinnunculus  Turmfalke  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
Na Na FoRu! 

Hirundo rustica  Rauchschwalbe  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

 
(Na) Na FoRu! 

Luscinia megarhyn-
chos  

Nachtigall  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
FoRu FoRu 

 

Passer montanus  Feldsperling  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
U 

 
Na Na FoRu 

Perdix perdix  Rebhuhn  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
S 

 
FoRu! 

(FoRu
)  

Strix aluco  Waldkauz  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

 
Na Na FoRu! 

Tringa ochropus  
Waldwasserläu-

fer  

Nachweis 
'Rast/Wintervorkommen' 

ab 2000 vorhanden 
G 

    

Tyto alba  Schleiereule  
Nachweis 'Brutvorkom-

men' ab 2000 vorhanden 
G 

    

Legende: G=günstig, U=ungünstig, s=Schlecht, Na=Nahrungshabitat, FoRu= Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

 

Über die im FIS System aufgeführten Arten hinaus, sind in dem Plangebiet keine weiteren 

artenschutzrechtlich relevanten Artgruppen zu erwarten.  

Bei den Fledermäusen sind neben der gebäudebewohnenden Zwergfledermaus weitere Ge-

bäudebewohner wie Breitflügelfledermaus oder Fransenfledermaus nicht vollständig auszu-

schließen, auch wenn es sich in dem Plangebiet um ein relativ neues Haus handelt. Weiter-

hin ist eine Jagdgebietsnutzung sowie Nutzung von Einzelquartieren an der Eiche im südöst-

lichen Plangebiet anzunehmen.  

Aus der Artgruppe der Vögel können in dem Hausgarten häufige europäische Vogelarten wie 

z.B. Rotkehlchen oder Buchfink vorkommen. Brutvogelarten mit besonderer Planungsrele-

vanz, wie sie im FIS System aufgelistet sind, können hingegen ausgeschlossen werden. Bei 

der Begehung des Plangebietes am 2017-05-16 fanden sich keine Hinweise auf Gebäude-

brüter wie Mehlschwalben oder Eulen. Auch eine Nutzung als Nahrungshabitat ist aufgrund 

der Lage des Plangebietes zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung sowie diversen Straßen 

nicht zu erwarten. Hinweise ergeben sich auch nicht aus dem Umweltbericht zur 8. Änderung 

des vorliegenden Bebauungsplanes.  

 

Wirkfaktoren mit Umsetzung der Planung 

Mit der 9. Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes ist eine Entkopplung des Wohnbe-

reiches von der nördlich angrenzenden Gewerbenutzung vorgesehen. Änderungen an der 

derzeitigen Plangebietsausstattung (Wohnhaus mit Ziergarten und Grünfläche) sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen. Die Eiche wird mit der 9. Änderung des B-

Planes zum Erhalt festgesetzt.  

 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103029
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103029
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103099
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103099
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103099
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103024
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103024
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103138
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103138
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103138
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
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Die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 (1) Nr. 5 BNatSchG gelten unmittel-

bar, unabhängig der vorliegenden Bauleitplanung. Sollten entgegen der derzeitigen Annah-

me, Änderungen am Gebäudebestand oder Grünflächen vorgenommen werden, sind folgen-

de, allgemeine Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen: 

 Gehölzrodungen und Entfernen von Gebüschen müssen außerhalb der Brutsaison 

der Vögel und somit zwischen Anfang August und Ende Februar erfolgen. Sollte das 

Beseitigen von Gehölzen außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind 

unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche durch eine fachkundige Person auf ein 

Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern zu überprüfen. Beim Feststellen von 

aktuell besetzten Vogelnestern sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das wei-

tere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

 Der vorhandene Gebäudebestand könnte sich ggf. als Fortpflanzungs-/ oder Ruhe-

stätten für Tiere aus der Artgruppe der Fledermäuse eignen. Vor Arbeiten am Ge-

bäude (Abriss, Renovierung) ist eine Begutachtung des Gebäudebestandes durch ei-

ne fachkundige Person (z.B. Fledermauskundler, Umweltbaubegleitung) erforderlich. 

Um zu vermeiden, dass evtl. im Gebäude befindliche Fledermäuse durch einen Ge-

bäudeabriss oder /–umbau getötet werden, ist vor Beginn der Baumaßnahmen die 

Vorgehensweise mit der fachkundigen Person abzusprechen, dessen zumindest 

zeitweilige Anwesenheit auch während des Abrisses erforderlich werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit:  

Mit der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 295 – Ausweisung des derzeitigen Gewer-

begebietes als Mischgebiet -  können die Verbotstatbestände des besonderen Artenschut-

zes nach § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden, da Änderungen der vorhandenen Bi-

otoptypen bzw. Nutzungsstrukturen nicht vorgesehen sind. 

 

Sind entgegen der derzeitigen Annahme Nutzungsänderungen (z.B. Gebäudeabriss) vorge-

sehen, sind die oben aufgeführten, allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichti-

gen.  


